
 

 
 

Kundmachung 
 

des Bürgermeisters der Gemeinde Preitenegg vom 18.12.2024, Zl. 010-0/2024, mit welcher 

gemäß § 13 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz – AVG 1991 – die Adressen für 

schriftliche Anbringen, die freiwilligen Leistungen, die Amtsstunden und die für den 

Parteienverkehr bestimmten Zeiten festgelegt werden. 

 

§1 
Adressen 

 

Zur Einbringung rechtswirksamer schriftlicher Anbringen gemäß § 13 AVG an die Gemeinde 

Preitenegg stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

 

(1) Einbringung der Schriftstücke per Post: 

 Gemeinde Preitenegg 

 Preitenegg 5 

 9451 Preitenegg 

 

(2) Einbringung der Schriftstücke durch persönliche Abgabe während der Amtsstunden. 

 

(3) Einbringung der Schriftstücke per e-mail: preitenegg@ktn.gde.at 

Die Datengröße ist auf max. 10 MB zu beschränken. 

 

§2 
Freiwillige Leistungen 

 

(1) Jegliche freiwillige Leistungen (Förderungen, Subventionen) durch die Gemeinde 

sind schriftlich zu beantragen.  

 

• Vereinsförderungen: Jahressubventionen wie auch Sondersubvention wie Jubiläen, 
Anschaffungen, besondere Aufwendungen usw. müssen vom Verein schriftlich mit 
einem Verwendungszweck eingebracht werden. 

• Schneeräumung: Eine Entschädigung für die Schneeräumung ist jeweils bis 31. 
März für die abgelaufene Wintersaison zu beantragen. 

• Familienförderungen: Die Familienförderungen wie Kindergartentransport, 
Schulsportwochen, Skikurse, Wien Aktion, Klagenfurt Aktion usw. sind bis 31. Juli des 
abgelaufenen Kindergarten- oder Schuljahres zu beantragen. 
 

(2) Verspätet eingebrachte Anträge finden keine Berücksichtigung und werden negativ 
beurteilt. 

 

(3) Es besteht kein Rechtsanspruch auf freiwillige Leistungen (Förderungen). 

 

(4) Eine Auszahlung erfolgt erst, wenn finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. 

 

 

Zahl: 010-0/2024 Datum: 18.12.2024 
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§3 
Amtsstunden / Parteienverkehr 

 

Die Amtsstunden und die für den Parteienverkehr bestimmten Zeiten werden gemäß § 13 

Abs. 5 AVG wie folgt festgelegt: 

 

• Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

• Sonstige Termine nach vorheriger Vereinbarung 

 

§4 
Inkrafttreten 

 

Die Kundmachung tritt mit 01.01.2025 in Kraft. 

 

 

 

Der Bürgermeister: 
 
 
 
 

Thomas Seelaus e.h. 
 
 


